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E I N L A D U N G  

 

 

 

 

 

   Gießen, den 11. April 2022 

 

 

 

Sehr geehrte Damen, 

sehr geehrte Herren, 

 

zur gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

(8. Sitzung) und des Kreistagsausschusses für Soziales, Gesundheit, Integration und 

Ehrenamt (6. Sitzung) des Landkreises Gießen laden wir Sie ein für  

 

Montag, den 09. Mai 2022, frühestens ab 15:30 Uhr 

 

in die Sport- und Kulturhalle Gießen-Allendorf/Lahn,  

 

Untergasse 34, 35398 Gießen-Allendorf. 

 

 

 

Tagesordnung:  

  
1. Eröffnung und Begrüßung 

  

2. 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022; 

hier: Vorlage des Kreisausschusses (Vorlage Nr. 0480/2022) 

  

3. Mitteilungen und Anfragen 

 

 

Allgemeine Informat ionen zur Sitzung unter Pandemiebedingungen:  

 

In einem geschlossenen Raum besteht  während der Coronavirus-Pandemie ein erhöhtes 

Infekt ionsrisiko, gerade vor dem Hintergrund der derzeit  relevanten hochansteckenden 

Omikron-Variante. Daher muss die Sitzung unter Einhaltung besonderer Hygieneregeln 

gemäß des Bundesinfekt ionsschutzgesetzes, der einschlägigen Verordnungen des 

Landes Hessen sowie den Allgemeinverfügungen des Landkreises Gießen stattfinden.  

 

Das in der Sitzung des Ältestenrates am 3. Juni 2020 vorgestellte Hygienekonzept für 

die Sitzungen der Kreisgremien während der Corona-Pandemie 2020 gilt  fort . 

Zwischenzeit lich getroffene strengere Regeln in Gesetzen, Verordnungen oder 

Allgemeinverfügungen gehen allerdings vor.  
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Zudem werden wir vor, während und nach der Sitzung Desinfekt ionsmittel bereithalten. 

Die Hände sind vor dem Eintreten zu desinfizieren.  

 

Am 2. April 2022 trat  die Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung in Kraft , die 

bisherige Rechtsvorschriften (3-G-Regelung, Maskenpflicht  in Innenräumen) in weiten 

Bereichen des öffent lichen Lebens außer Kraft  setzt , so auch für kommunale Gremien.  

 

Im Sinne des § 1 der VO „Eigenverantwort liches Handeln in der Pandemie“ wird jedoch 

allen Anwesenden dringend empfohlen, die Abstands- und Hygiene-Regeln einzuhalten 

und eine medizinische oder FFP-2-Maske beim Bewegen innerhalb des Sitzungssaals zu 

tragen. Die Maske sollte nur am Sitzplatz, am Rednerpult  und im Vorsitz abgenommen 

werden. 

Alle Anwesenden werden gebeten, vor der Sitzung einen COVID-19 Ant igen-Schnelltest  

durchzuführen und bei posit ivem Ergebnis sowie bei einschlägigen Symptomen der 

Sitzung fernzubleiben. 

 

 

Anmerkungen: 

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2 erhalten Sie nach der Sitzung des 

Kreisausschusses am 2. Mai 2022 per E-Mail. Am Folgetag werden wir an diejenigen 

Kreistagsabgeordneten, die auf Papier und Postversand bestehen, die Unterlagen 

nachreichen.  

 

Sollten Sie an der Ausschusssitzung nicht teilnehmen können, so reichen Sie die 

Einladung und die entsprechenden Unterlagen bitte an die/den von Ihnen zu be-

stimmende/n Stellvertreter/in weiter. 

 

Den beigefügten Entschädigungsantrag geben Sie zum Schluss der Sitzung bitte 

ausgefüllt zurück. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen       

 

    

Annette Bergen Krause      Claudia Zecher 

Vorsitzende        Vorsitzende 

 

 

Anlage 
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